
Welcher Steuerberater hat dies noch
nicht erlebt? Am scheinbaren Ende der
Betriebsprüfung (Bp), dann - wenn der
Betriebsprüfer die Kanzleiräume ver-
lassen hat und die Prüfung beendet
schien - bringt so manches Schreiben
der Finanzbehörde das Verfahren wie-
der an den Anfang zurück. Die Be-
gründungen, Erläuterungen, Hinweise
und Aufklärungen des Beraters prallen
nicht selten an der fiskalischen Mauer
ab. Nun ist guter Rat für den Mandan-
ten nicht nur teuer, sondern auch not-
wendig. 

Die klassischen Methoden des Kon-
fliktmanagements greifen nicht, wenn
die andere Seite, die Bp nämlich, kei-
nen Kompromiss will, sondern ein fis-
kalisch erwünschtes Ergebnis.
Deswegen stört eine Aufklärung, die
sich hinzieht; ein schneller Prozess
wird angestrebt. Der Verfassungs-
grundsatz des rechtlichen Gehörs
bleibt nicht selten auf der Strecke. Hel-
fen können dann Argumente aus dem
steuerlichen Grundgesetz, der Abga-
benordnung (AO). Unser Kollege,
WP/StB/RB Ernst Büchele stellt uns
heute einige seiner Problemfälle und
die Lösungen dazu in Form von ausge-
suchten höchstrichterlichen Leitsätzen
vor. 
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Ein einwandfreies rechtliches Gehör
ist dadurch gekennzeichnet, dass das
Finanzamt auch inhaltlich auf die Ar-
gumente des Steuerpflichtigen eingeht.
Nur so ist ein rechtsstaatlich faires Ver-
fahren auch gewährleistet1. 

Nach der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts muss der Steuer-
pflichtige Gelegenheit haben, im Verfah-
ren seine Ansicht vorzutragen und sich
zu den entscheidungserheblichen tat-
sächlichen und rechtlichen Fragen zu äu-
ßern. Dies setzt umgekehrt voraus, dass
der Steuerpflichtige von der Finanzbe-
hörde über die Sachlage informiert wird.
Nur dann kann er seine Ansicht vortra-
gen und seine Rechte wahrnehmen. 

Eine besondere Form der Gewäh-
rung rechtlichen Gehörs ist das Recht
auf Einsicht in die behördlichen Akten.
Dieses Recht ist nicht in § 364 AO ge-
regelt, sondern wird nur im finanzge-
richtlichen Verfahren nach § 78 FGO
gewährt2. Die Gewährung der Akten-
einsicht liegt vielmehr im pflichtgemä-
ßen Ermessen der Finanzbehörde3. Die
Beteiligten haben einen Rechtsan-
spruch auf fehlerfreie Ermessensaus-
übung (auch im Einspruchsverfahren). 

Rechtliches Gehör 
vor Gericht

Fehlerhafte Entscheidungen oder
Urteile lassen sich u.a. daran erkennen,
dass sie auf falschen Voraussetzungen
beruhen4. Gerade die Betriebsprüfung
ist darauf angelegt, den Sachverhalt
umfassend zu erforschen. Dazu gehört
auch die Einschaltung von Sachver-
ständigen5. Jedoch lehnen es BP gerne
ab, Sachverständige hinzuzuziehen.
Nicht nur die Finanzverwaltung, son-
dern auch die Finanzgerichte – trotz
Amtsermittlungsgrundsatz - bevorzu-
gen gerne eine Schätzung, statt den
Sachverhalt mit allen Mitteln der AO
und FGO zu ermitteln. 

Hinweis:Der Berater muss den in
der Klageschrift bereits beantragten
Sachverständigenbeweis ausdrücklich
in der Verhandlung noch einmal als
Antrag wiederholen und darauf achten,
dass dieser Antrag auch in das Proto-
koll aufgenommen wird.

Ohne diesen Antrag wäre das rechtli-
che Gehör ein wirkungsloses Recht,
denn auf den Sachverständigen darf nur
verzichtet werden, wenn die Nachweise
in der strittigen Frage zu Gunsten des
Finanzamtes als wahr unterstellt wer-
den können oder wenn die beantragten
Beweismittel unerreichbar, unzulässig
oder absolut untauglich sind6. 

Beachten Sie auch:Die Beweis-
aufnahme zu einem streitigen Vorbrin-
gen darf das FA dann nicht ablehnen,
wenn der dem Beweisantrag zugrunde
liegende Tatsachenvortrag konkret
genug ist, um die Erheblichkeit des
Vorbringens beurteilen zu können7.
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Der Anspruch des Steuerbürgers auf
rechtliches Gehör8 verlangt vom Be-
triebsprüfer (BP), den Beteiligten nicht
nur formell anzuhören, sondern seine
Einwendungen und Anträge auch in-
haltlich zu würdigen9. Es reicht also
nicht aus, dass das Finanzamt die Ein-
wendungen ohne Begründung in einer
Einspruchsentscheidung mit Sätzen wie,
das Vorbringen des Steuerpflichtigen sei
unbegründet oder bringe keine neuen
Erkenntnisse, pauschal verwirft. Deswe-
gen darf der Berater eine Vorwegnahme
des Beweisergebnisses nicht durchgehen
lassen, denn sie ist unzulässig10. 
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Rückstellung für Baumängel 
Dass Gebäude komplexe Gebilde der

Baukunst sind, wird insbesondere bei
Bauschäden offenkundig11. Hinter
Baumängeln können sich Planungsfeh-
ler oder Materialmängel oder Herstel-
lungsfehler verbergen. Denn beim Bau
wirken viele Faktoren zusammen.

Ein Zivilrichter oder ein Wirtschafts-
prüfer würde sich gerade wegen fehlen-
der Sachkunde nicht zutrauen, Ent-
scheidungen über Baumängel alleine zu
treffen. So hat das Landgericht Mün-
chen II in einem Rechtstreit zwar das
Urteil verkündet, die Grundlagen für
die Entscheidung wurden jedoch vom
eingeschalteten Sachverständigen gelegt. 

Auch Steuerjuristen verfügen in der
Bautechnik über keine Sachkunde und
möchten sich nicht selten trotzdem
ein zuverlässiges Urteil über Baurisiken
ohne Sachverständige bilden. Der kla-
gende Berater sollte deswegen darauf
bestehen, dass die besondere Sach-
kunde des Finanzbeamten in den Ur-
teilsgründen nachprüfbar dargelegt
wird12. Da für die Sachverhaltsaufklä-
rung auf finanzamtlicher Ebene keine
anderen Grundsätze wie bei den Zivil-
gerichten gelten, ist bei fehlender Sach-
kunde ein Sachverständiger immer
hinzuzuziehen. Das amtliche Ermessen

gemäß § 96 Abs. 1 AO ist in diesem
Fall auf Null reduziert. 

Ein weiteres Beispiel für die Nichtbe-
achtung rechtlichen Gehörs erlebt der
Berater nicht selten beim steuerlichen
Dauerthema:

Verdeckte Gewinnausschüttung 
Dem Berater präsentiert sich die Fi-

nanzbehörde inzwischen - mit Unter-
stützung der Finanzrichter – nicht
selten als Überunternehmer13. Dabei
stehen sich fiskalisches Denken und die
Gesetze der Logik gegenüber.

Die verdeckte Gewinnausschüttung
(vGa) setzt eine Gewinnabschöpfung vo-
raus und ist rechtshistorisch und systema-
tisch ein Sondertatbestand zu § 42 AO14.
Geht man von diesem Hintergrund aus,
so ist bereits fraglich, worin denn der
Missbrauch von Gestaltungsmöglichkei-
ten des Rechts liegen soll, wenn die Ka-
pitalgesellschaft einem beherrschenden
Gesellschafter eine Leistung erbringt, für
die es an einer klaren, im Voraus getroffe-
nen, zivilrechtlich wirksamen und tat-
sächlich durchgeführten Vereinbarung
fehlt, also gar keine Gestaltung vorliegt.
Wenn aber keine Gestaltung zu erkennen
ist, dann ist auch kein Missbrauch mög-
lich, sagt die Logik.

Mit dem sog. Rückwirkungsverbot
will die Finanzverwaltung dem Gesell-
schafter die Möglichkeit nehmen, sich
nachträglich für die (steuerlich) güns-
tigste Gestaltung zu entscheiden15. Was
diese Zielsetzung mit der Frage eines
Gestaltungsmissbrauchs und einer et-
waigen Gewinnabschöpfung zu tun
haben soll, erschließt sich nicht ohne
weiteres. Die These steht vor allem in
Widerspruch zu dem grundsätzlichen
Zugeständnis, dem Steuerpflichtigen
sei es unbenommen, die für ihn güns-
tigste Regelung zu wählen16. Eine
Rechtsgrundlage für das angebliche
Rückwirkungsverbot ist nicht erkenn-
bar. Steuerliche Verbote, die der grund-
sätzlichen Gestaltungsfreiheit des
Bürgers Schranken setzen, bedürfen
einer klaren gesetzlichen Regelung17. 

Das angebliche Rückwirkungsverbot
steht hier vor allem in Konflikt mit
§ 41 AO, wonach selbst unwirksame

Rechtsgeschäfte für die Besteuerung
unerheblich sind, soweit und solange
die Beteiligten das wirtschaftliche Er-
gebnis dieses Rechtsgeschäfts gleich-
wohl eintreten und bestehen lassen. 

Mit der einschlägigen Rechtsprechung
hat sich Tiedtke schon vor Jahren ausei-
nandergesetzt und nachgewiesen, dass
die ohnehin verfehlten Rechtspre-
chungsgrundsätze zu Verträgen zwi-
schen Familienangehörigen auch noch
unbesehen auf Vereinbarungen zwischen
der GmbH und ihrem beherrschenden
Gesellschafter übertragen wurden. Die-
ser Rechtsprechung „contra legem“ fehle
die innere Rechtfertigung18.

Im Anschluss an die „Oder-Konto-
Beschlüsse“ des Bundesverfassungsge-
richts ist der BFH auf eine andere Linie
eingeschwenkt. Nunmehr können ein-
zelne Kriterien eines Fremdvergleichs
nicht im Sinne von absoluten Tatbe-
standsvoraussetzungen verstanden wer-
den, sie seien vielmehr nur indiziell zu
würdigen, ob sie den Rückschluss auf
eine Veranlassung durch das Gesell-
schaftsverhältnis zuließen19.

Ein einzelnes Indizmerkmal darf
nicht mehr mit ausschlaggebender Be-
deutung herangezogen werden, wenn
schon aus anderen Indizmerkmalen
mit hinreichender Sicherheit ein be-
stimmter Veranlassungszusammenhang
festgestellt werden kann20. Die von der
Rechtsprechung entwickelten Krite-
rien sind keine gesetzlichen Tatbe-
standmerkmale, ihre Heranziehung
kann immer nur den Zweck verfolgen,
in Zweifelsfällen die Abgrenzung des
privaten vom betrieblichen Aufwand
zu ermöglichen21.

Richterliche Leitsätze zur vGa
Wird der Fremdvergleich bejaht,

dann geht es bei den Ermittlungen zur
vGa um die Frage, ob das angebliche
Rückwirkungsverbot verletzt wurde.
Hier ist zu beachten:

Ein Gesellschafter kann für seine Ge-
sellschaft entgeltlich, aber auch (ganz
oder teilweise) unentgeltlich tätig wer-
den und den Gegenwert für die von
ihm erbrachte Leistung in der Gewinn-
ausschüttung suchen22. 
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Zweifel bestehen aber, zu welchem
Zeitpunkt und wie oft er sich für die
eine oder die andere Alternative festle-
gen muss. Solange er keine Gewinnab-
schöpfung betreibt, könnte es dem
Steuerrecht gleichgültig sein, auf wel-
che Weise er vorgeht. Schon gar nicht
dürfte er gezwungen werden, die
Schriftform von Verträgen einzuhalten,
für die es nach bürgerlichem Recht kei-
ner Form bedarf23. 

Der insoweit freie Bürger braucht
sich nicht aus rein steuerlichen Grün-
den einem Formzwang zu unterwerfen,
eine Bevormundung des Bürgers ginge
zu weit, sagt der frühere Verfassungs-
richter Paul Kirchhoff24. Die Diszipli-
nierung des Bürgers passt nicht zu
unserer freiheitlichen Grundordnung.

Für das Steuerrecht gilt nichts ande-
res. Die vGa des Steuerrechts als Re-
pressalie einzusetzen, ist eine vom
Normzweck nicht gedeckte, völlig
überzogene Ausübung der Staatsge-
walt. Zum Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit betont der europäische
Gerichtshof in ständiger Rechtspre-
chung, die Mitgliedsstaaten dürften
zur Erreichung des Besteuerungsziels
nicht über das hinausgehen, was hierzu
erforderlich sei25.

Ein Gesellschafter-Geschäftsführer,
dessen Bezüge dem Fremdvergleich
standhalten, missbraucht das Gesetz
nicht, zu einer wie auch immer gearte-
ten Missbrauchsabwehr besteht für den
Staat kein Bedürfnis. Restriktionen der
zivilrechtlichen Freiräume durch ein
vom Steuerrecht ohne Not einseitig
aufgezwungenes Rückwirkungsverbot
vertragen sich nicht mit dem richterli-
chen Bekenntnis, den Umfang der Be-
triebsausgaben bestimme der Unter-
nehmer selbst26. 

Soweit es der Rechtsprechung um die
Abgrenzung geht, ob ein Aufwand der
betrieblichen oder der außerbetriebli-
chen Sphäre zuzuordnen ist, dürfte es
genügen, wenn sich der Gesellschafter
einmal festlegt. Ohne eine solche Fest-
legung besteht die Vermutung, dass
eine persönliche Mitarbeit auf schuld-
rechtlicher Basis geschieht. Anders als
bei der Personengesellschaft gehört die

persönliche Mitarbeit nicht zum ge-
setzlichen „Regelstatut“ der Kapitalge-
sellschaft27.

Beruht aber die persönliche Mitar-
beit des Gesellschafters bei der Kapital-
gesellschaft nach dem gesetzlichen
Leitbild in erster Linie auf einer schuld-
rechtlichen Grundlage, dann muss der
Gesellschafter nicht jede Entlohnung
für seine Dienste vorher mit der Gesell-
schaft aushandeln. Dies gilt erst recht,
wenn es bereits eine Vereinbarung gibt,
und später lediglich eine Anpassung an
geänderte wirtschaftliche Verhältnisse
ansteht. Eine solche Anpassung kann
sowohl in guten als auch in schlechten
Zeiten erforderlich sein28.

Wegen des Dauerschuldcharakters
der Geschäftsführeranstellung hat es
der BFH zumindest zugelassen, die
monatlichen Festbezüge aufgrund
mündlicher Vereinbarung zu erhö-
hen29. Im Fall einer „Anpassungsüber-
prüfungsklausel“, die nur in unregel-
mäßigen Abständen befolgt wurde,
konnten sogar Tantiemezahlungen vor-
genommen werden, ohne eine vGa aus-
zulösen30.

Wie ein Blick auf § 87 AktG lehrt,
kommt es für die Anpassung der Vor-
standsbezüge an die wirtschaftlichen
Verhältnisse der Gesellschaft nicht auf
etwaige „Anpassungsüberprüfungs-
klauseln“ im Anstellungsvertrag an.
Eine Anpassung ist auch zulässig, wenn
keine entsprechenden Vereinbarungen
vorliegen. Dies verdeutlicht ein Fall, in
dem sich ein Gesellschafter-Geschäfts-
führer „selbst bediente“, und der BGH
dies gegen den Widerstand der Min-
derheitsgesellschafter unter der Voraus-
setzung billigte, dass sich die schon
ausgezahlte Vergütung insgesamt in
einem angemessenen Rahmen be-
wegte. Die Mehrheit der Gesellschaf-
ter hatte die „Selbstbedienung“ des
Geschäftsführers rückwirkend bestä-
tigt31. 

Wenn das Steuerrecht bei der Frage,
ob ein Aufwand durch den Betrieb
oder durch das Gesellschaftsverhältnis
veranlasst ist, auf die Maßgeblichkeit
des Gesellschaftsrechts abstellt, muss es
diese gesellschaftsrechtlichen Vorgaben

auch in die Abgrenzungsprüfung ein-
beziehen. Dies gebietet nicht zuletzt
die sonst immer befürwortete Einheit-
lichkeit der Rechtsordnung32. Rechts-
verhältnisse von längerer Dauer müssen
nicht ein für allemal auf die ursprüng-
lichen Festlegungen fixiert bleiben, das
Zivilrecht sorgt für die notwendige
Flexibilität etwa mit § 313 BGB (Stö-
rung der Geschäftsgrundlage) oder bei
Dienstverträgen mit dem Recht auf
eine außerordentliche Kündigung33.
Der Gedanke, dass für Dauerschuld-
verhältnisse im Laufe der Zeit ein An-
passungsbedürfnis besteht, kommt vor
allem in § 323 ZPO zum Ausdruck.

Im Anstellungsvertrag leitender Mit-
arbeiter ist häufig sowohl eine fixe als
auch eine variable Vergütung vorgese-
hen. Manchmal ist die Vereinbarung
unter dem Einfluss eines Fremdkapital-
gebers zustande gekommen, insoweit
ist die Regelung fremdbestimmt und
entspricht nicht dem, was ein Ge-
schäftsleiter unter sonst gleichen Um-
ständen ohne solche Rücksichtnahmen
tun würde34. Vergleichbarer Fremdbe-
stimmung sind nunmehr auch die
Bankvorstände ausgesetzt. Inzwischen
dirigiert die öffentliche Hand, was die
Geschäftsleiter verdienen dürfen35. Es
macht indessen einen Unterschied, ob
die öffentliche Hand als Kapitalgeber
ein notleidendes Unternehmen mit
Steuergeldern unterstützt oder nur bei
einem gesunden Unternehmen im Weg
der Besteuerung am Unternehmenser-
folg partizipieren möchte36. Unterneh-
men, deren Selbstbestimmungsrecht
nicht durch fremde Interessen beein-
trächtigt sind, haben im Rahmen der
freiheitlichen Ordnung einen weiten
Ermessensspielraum37. Dieser Spiel-
raum sollte ausgeschöpft werden. Die
Bilanzanalyse zeigt Wege dazu auf:
Liegt die Eigenkapitalrendite der Ge-
sellschaft weit über dem Durchschnitt,
dann könnte das Geschäftsführergehalt
ganz andere Dimensionen erreichen38,
die nicht in das Korsett der üblichen
Fremdvergleiche passen.

Kommt es nach alledem weder auf
die Zustimmung der Gesellschafter
noch auf eine von vornherein klare und
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wirksame Vereinbarung bei der Ände-
rung von Dauerschuldverhältnissen an,
dann kommt der tatsächlichen Übung
größere Bedeutung zu als dem förmli-
chen Nachweis39. Die tatsächliche
Durchführung hat mithin gegenüber
Förmlichkeiten größeres Gewicht, sie
indiziert zumindest eine bestehende
mündliche Vereinbarung.

Belege und Nachweise sammeln
Gleichwohl sollten dem Betriebsprü-

fer auch schriftliche Nachweise, wie das
Protokoll einer Gesellschafterver-
sammlung, in der die Anpassung der
Tantiemeregelung beschlossen wurde,
vorgelegt werden. Diese Beschlüsse
können auch in anderen Unterlagen
stehen, wie z. B. in Beschlussempfeh-
lungen. Die späteren Niederschriften
über die Beschlüsse bringen die tat-
sächliche Beschlusslage oft nur teil-
weise zum Ausdruck. Warum es zu
diesem Auseinanderfallen zwischen
Beschlussempfehlung und Nieder-
schrift kommt, lässt sich nicht immer
nachvollziehen. Unternehmer sind
meist nicht zugleich Juristen, sie ma-
chen im Umgang mit dem Recht Feh-
ler. Der BP hingegen vermutet hinter
solchen Ungeschicklichkeiten eine
Umgehung und verlangt andere be-
weiskräftige Nachweise, vor allem in
Form von Fremdbelegen oder –bestä-
tigungen. Die Argumentationshilfe
lautet hier: Selbst wenn das Misstrauen
des Prüfers begründet sein sollte, eine
Tantieme sei nachträglich beschlossen
worden, so stellt dies lediglich eine Ge-
nehmigung der schon vollzogenen Ver-
tragsanpassung durch die Gesellschaf-
terversammlung dar, wie sie nach dem
geltenden Gesellschaftsrecht für zuläs-
sig erachtet wird. Solche rückwirken-
den Heilungsprozesse sind auch im
Steuerrecht nach dem BFH erlaubt40.

Die Einbeziehung anderer Personen
als Beweismittel soll erst erfolgen,
wenn die Sachverhaltsaufklärung durch
die Beteiligten nicht zum Ziele führt
oder keinen Erfolg verspricht41. Abge-
sehen davon, dass das angebliche Rück-
wirkungsverbot einer gesetzlichen
Grundlage entbehrt, sollten weitere,

der Sachverhaltsaufklärung dienende
Urkunden beigebracht werden. Die
Einbeziehung anderer Personen in die
nicht entscheidungserhebliche Beweis-
führung ist daher entbehrlich. 

Ein weiteres Thema im Rahmen des
rechtlichen Gehörs ist die Schlussbe-
sprechung.

Schlussbesprechung nach Art und
Wunsch der Betriebsprüfung

Die faktische Umsetzung des rechtli-
chen Gehörs kann man an der Umset-
zung der Schlussbesprechung deutlich
machen. Nicht selten sieht die fakti-
sche Schlussbesprechung so aus, dass
vor Ort der Betriebsprüfer eine Zusam-
menfassung seiner Feststellungen
macht, diese mit seinem Rechtsver-
ständnis interpretiert und seine
Rechtsansicht als die allein gültige
Rechtsmeinung darstellt. Nicht selten
wird der Steuerberater erst dann einbe-
zogen, wenn die (falschen) Steuerbe-
scheide mit hohen Steuernach-
forderungen eingegangen sind. Hier
kann man dann wieder konstatieren:
Das rechtliche Gehör ist auf der

Strecke geblieben.
Aus Gründen der Rechtssicherheit

sollte wegen der künftigen Behandlung
der strittigen Sachverhalte eine ver-
bindliche Zusage eingeholt werden.
Dies könnte nicht nur der gegenwärti-
gen Betriebsprüfung zu einem gütli-
chen Ende verhelfen, sondern auch die
Anschlussprüfungen von „alten“ Kon-
flikten freihalten. Deswegen sollte der
Mandant beantragen, noch einmal eine
Schlussbesprechung abzuhalten, an der
auch ein zur Abgabe wirksamer Wil-
lenserklärungen befugter Behördenver-
treter teilnimmt. Dieser ist in der Regel
auch im Besitz besserer AO-Kennt-
nisse. Deswegen verstehen die Behör-
denleiter Hinweise auf Amtspflichtver-
letzungen besser. Dieses Schwert sollte
aber nur als ultimo ratio eingesetzt wer-
den. Scheuen sollte man sich nicht,
auch den Leiter der Betriebsprüfung
einzuschalten, weil Betriebsprüfer
nicht selten versuchen, am Steuerbera-
ter vorbei mit dem Mandanten zu ver-
handeln. Der BP erörtert Rechtspro-

bleme und Schlussfolgerungen direkt
und sehr einseitig mit der Geschäfts-
führung und schafft damit Fakten, die
später nur mehr sehr schwierig aus der
Welt zu schaffen sind. Im Grunde wäre
zwar nichts dagegen einzuwenden. Al-
lerdings sieht § 80 Abs. 3 Satz 2 AO
vor, den Bevollmächtigten davon zu
verständigen. In der Umgehung dieser
Vorschrift kann auch ein Fehlgebrauch
des Ermessens liegen, wenn der betrof-
fene Steuerpflichtige auf diese Weise in
eine bestimmte Richtung gelenkt wer-
den soll. Schon durch die bloße Anwe-
senheit eines Beraters können mögliche
Beeinflussungen vermieden werden42.
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Sie haben nun das rechtliche Gehör
in einigen Facetten des steuerlichen
Alltags kennengelernt. Die vielen Zi-
tate aus der Literatur und höchstrich-
terlichen Rechtsprechung sollte der
Berater immer parat haben, um Scha-
den vom Mandanten und seiner Bera-
tungspraxis abzuwenden.

Die Gerichte greifen in jüngster Zeit
immer öfters auf die Einhaltung des Ge-
bots des rechtlichen Gehörs zurück. Die
Bürger holen sich mit dem Institut der
Amtspflichtverletzung Beraterkosten
von der Finanzbehörde zurück. Jüngst
hat das Landgericht LG Nürnberg-Fürth
eine Finanzbehörde zum Schadenersatz
verurteilt. Grund: Die Finanzbehörde
hat dem Steuerbürger pflichtwidrig vor
Erlass einer Einspruchsentscheidung
kein rechtliches Gehör gewährt.43

Informieren Sie Ihre Mandanten über
diese Rechtsgrundsätze und verhindern
Sie Alleingänge des BP mit den Man-
danten, damit das rechtliche Gehör
keine akademische Weisheit bleibt.

1 siehe BVerfG v. 30.4.2003, 1 PBvU 1/2, DB
2003, 1570, 1571 m. Anm. Meilicke, 1573.

2 vgl. BFH v. 6.10.1993, VIII B 121/92, BFH/NV
1994, 310.

3 vgl. z. B. BFH v. 6.8.1965, VI 349/63 U, BStBl III
1965, 675.

4 vgl. Bellinger, WPg 1980, 575, 579.
5 Auch wenn sich manche Finanzbeamte gerne als

Überunternehmer verstehen und sich ohne unter-
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